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Budget 2023 und Einladung zur 
Budgetgemeindeversammlung

02Informationsorgan der
Einwohnergemeinde Balsthal November 2022

Aus ökologischen Gründen wird an der Gemeinde-
versammlung nur noch eine sehr reduzierte Anzahl 
Broschüren «Budget 2023 der Einwohnergemein-
de Balsthal» bereitgelegt. Wenn Sie sicherstellen 
möchten, dass Sie über ein persönliches Exemp-
lar verfügen, bitten wir Sie, dieses bei der Einwoh-
nergemeinde an der Goldgasse 13 in Balsthal ab 
dem 24. November 2022 zu beziehen oder von der 
Homepage www.balsthal.ch runterzuladen und 
auszudrucken.

An der Gemeindeversammlung werden alle wichti-
gen Punkte zusätzlich eingeblendet.

Einladung Gemeinde-
versammlung Balsthal
(Budgetgemeindeversammlung)

Montag, 12. Dezember 2022, 19.00 Uhr

Sitzungsort:
Kultursaal Haulismatt, 
Haulismattstrasse 3, 4710 Balsthal

Traktanden

1. Begrüssung der Gemeindeversammlung, 
 Information
2. Stimmenzähler/-in, Wahlvorschlag und Wahl 
3. Stimmberechtigte, Ermittlung der Anzahl 
4. Traktandenliste der Gemeindeversammlung, 
 Sitzung vom 12.12.2022, Genehmigung
5. Budget 2023 der Einwohnergemeinde Balsthal, 
 Beschluss
6. Anpassung Statuten der Kreisschule Thal (KSTh), 
 Genehmigung
7. Postulat vom 22. Oktober 2020 «Linksabbiege-
 verbot von der Sagmattstrasse in die Solothurner-
 strasse», Information
8. Mitteilungen Verschiedenes, Information

Ab dem 24. November 2022 sind bei der Einwohnerge-
meinde an der Goldgasse 13 in Balsthal die detaillier- 
ten Unterlagen zu allen Traktanden aufgelegt. Gleich-
zeitig werden sie auf der Homepage www.balsthal.ch 
publiziert.

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Freddy Kreuchi Gemeindepräsident
Thomas Gygax Leiter Einwohnerdienste und 
  Stellvertreter Gemeindeschreiber
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Bericht des Gemeinde-
rats zum Budget 2023

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger

Der Gemeinderat hat im Juli die Eckwerte für das 
Budget 2023 beschlossen. Für die Vorgaben wurden 
aufgrund der zwei Covid-Jahre mit ihren ausserge-
wöhnlichen Kostenstrukturen die Rechnungsjah-
re 2019 - 2021 sowie das Budget 2022 im Durch-
schnitt zugrunde gelegt.

Nach Diskussion der Budgeteingaben und einer 
Budgetklausursitzung des Gemeinderates liegt mit 
einem Aufwandüberschuss von rund CHF 895‘000 
ein leicht besseres Budget vor, als dies die Bud-
getvorgaben vorsahen.

Die wesentlichen Abweichungen sind auf Seite 63 
der Broschüre «Budget 2023 der Einwohnerge-
meinde Balsthal» ersichtlich und begründet. Die 
Mehrkosten fallen insbesondere in der Bauver-
waltung, bei den Betriebsbeiträgen an die Kreis-
schule Thal (KSTh) und an die Abwasserentsor-
gung an. Ein zusätzlicher Kostenfaktor sind die 
markant höheren Strompreise.

Im Gemeinderat und der Verwaltung wurde der 
Bedarf nach dringenden Investitionen im Bereich 
Hochbau verschiedentlich thematisiert. In den letz-
ten über 10 Jahren hat sich ein bemerkenswerter 
Investitionsstau gebildet, welcher sich heute klar 

abzeichnet und einen dringenden Handlungsbe-
darf darstellt. Deshalb wurde ein Finanzplan de-
finiert, der diese Investitionen erstmals im 2023 
berücksichtigt und den Zustand der Hochbauten, 
insbesondere der Schulhäuser, verbessert. Wür-
den diese dringlichen Investitionen über die nächs-
ten Jahre hinweg weiter vernachlässigt werden, 
wäre zukünftig noch mit viel höheren Investitio-
nen zu rechnen.

Hingegen werden die Investitionen in Gemeinde-
strassen, welche sich aktuell ohnehin in einem 
sehr guten Zustand befinden, auf einem tieferen 
Niveau gehalten und etappenweise über die nächs-
ten Jahre hinweg vorgenommen.

Die hauptsächlichen Investitionen, welche auf Sei-
te 75 der Broschüre «Budget 2023 der Einwoh-
nergemeinde Balsthal» notiert sind, sind in der 
Sanierung der Schulhäuser Inseli und Haulismatt 
zu finden. Die Sanierung und der Ausbau der ARA  
Falkenstein muss durch die Zweckverbands-Ge-
meinden finanziert werden. Das bedeutet, dass 
in den Jahren 2023 - 2027 hohe Beiträge zu leis-
ten sind.

Die Finanzierung kann zu einem wesentlichen Teil 
aus dem Eigenkapital der Abwasserrechnung ge-
tragen werden.

Infolge der markanten Teuerung müssen diver-
se Strassen- und Werkleitungskredite heraufge-
setzt werden.

«Die Vorgabe über die maximale Nettoverschul-
dung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeinde-
gesetz) ist mit dem vorliegenden Budget einge-
halten.»

Erläuterung bezogen auf Budget 2023: Sofern der 
Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrech-
nung 2021 >= 150 % beträgt, hat die Gemeinde 
ein Budget vorzulegen, worin sich der Selbstfi-
nanzierungsgrad auf insgesamt nicht kleiner als 
80 % beläuft. Weitere Erläuterungen siehe Hand-
buchordner (HBO) HRM2, Ziffer 16.6. Der Netto-
verschuldungsquotient der Einwohnergemeinde 
Balsthal betrug 2021 - 7.42 %, weshalb der vor-
genannte Gesetzesartikel unwirksam bleibt.

 



3

Anträge
Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1. Die Gemeindeversammlung beschliesst die vorliegenden Anträge, welche sich ebenfalls auf 
 der Seite 4 der Broschüre «Budget 2023 der Einwohnergemeinde Balsthal» befinden:

 1. Erfolgsrechnung Gesamtaufwand  CHF 33‘704‘748.00
    Gesamtertrag  CHF 32‘809‘290.00
    Aufwandüberschuss CHF  - 895‘458.00

 2. Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF  5‘213‘900.00
    Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF  195‘000.00
    Nettoinvestitionen  CHF  5‘018‘900.00

 3. Spezialfinanzierungen Wasserversorgung (Ertragsüberschuss) CHF  5‘500.00
    Abwasserbeseitigung: (Ertragsüberschuss) CHF  73‘200.00
    Abfallbeseitigung (Aufwandüberschuss) CHF  - 6‘000.00

 4. Die Teuerung ist für das Gemeindepersonal auf 1.5 % festzulegen (haupt- und 
  nebenamtliches Personal).

 5. Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:
  • Natürliche Personen: 125 % der einfachen Staatssteuer
  • Juristische Personen: 125 % der einfachen Staatssteuer

 6. Die Feuerwehrersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:
  • 12 % der einfachen Staatssteuer (Minimum CHF 20.00 / Maximum CHF 400.00)

 7. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge durch die
  Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

2. Die Gemeindeversammlung genehmigt das gesamte Budget 2023 der Einwohnergemeinde Balsthal 
 gemäss Art. 65 Absatz 1 Gemeindegesetz (GG).

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Freddy Kreuchi Gemeindepräsident
Max Bühler Leiter Verwaltung und
    Gemeindeschreiber

Beilage auf der Webseite und für die Auflage bei der Einwohnergemeinde Balsthal:
• Gesamte Broschüre „Budget 2023 der Einwohnergemeinde Balsthal“

Beilage im INFOBulletin der Einwohnergemeinde Balsthal:
• Einzelne Seiten der Broschüre «Budget 2023 der Einwohnergemeinde Balsthal». 
 Die komplette Broschüre wird im INFOBulletin nicht publiziert, da sie sehr viele Seiten umfasst und dadurch den  
 Umfang des INFOBulletins sprengen würde.
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Übersicht Budget
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Übersicht Budget
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Erfolgsrechnung vom 1.1.2023 – 31.12.2023
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Investitionsrechnung vom 1.1.2023 – 31.12.2023
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Finanzkennzahlen
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Anpassung Statuten der 
Kreisschule Thal (KSTh) 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ausgangslage

Die letzte Revision der Statuten der Kreisschule Thal 
fand im Jahr 2014 statt und trat per 1. Januar 2015 in 
Kraft. Durch die Fusion der beiden Gemeinden Wel-
schenrohr und Gänsbrunnen ist eine neue Revision 
angezeigt, in deren Zuge auch weitere Präzisierungen 
vorgenommen werden sollen. Betreffend die genauen 
Inhalte der Statutenrevision wird an dieser Stelle voll-
umfänglich auf die Beilagen zum Antrag verwiesen.

Erwägungen

Die Statutenrevision wurde an der Delegiertenver-
sammlung der Kreisschule Thal vom 27. Oktober 2022 
einstimmig verabschiedet. Weiter ist basierend auf  
§ 170 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) die Zustim-
mung der betroffenen Verbandsgemeinden notwendig. 
Da die Statutenänderungen weder den Aufgabenkreis 
des Zweckverbandes betreffen, noch die Verbandsge-
meinden finanziell erheblich mehr belasten, die Dele-
giertenanzahl verändern oder die Austrittsbedingungen 
erschweren, ist gemäss § 170 Abs. 2 nicht die Zustim-
mung aller Verbandsgemeinden notwendig, sondern 
nur eine Mehrheit derer. Dies hat das Amt für Gemein-
den auf Rückfrage von Karin Büttler-Spielmann am  
28. Oktober 2022 entsprechend bestätigt. Mit vorlie-
gendem Antrag soll der Gemeinderat die Statutenre-
vision an die Gemeindeversammlung zur Verabschie-
dung überweisen.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 17. No-
vember 2022 das vorliegende Geschäft an die Ge-
meindeversammlung überwiesen und beantragt, die 
neuen bzw. überarbeiteten Statuten des Zweckver-
bandes Kreisschule Thal - gestützt auf den Antrag der 
Delegiertenversammlung vom 27. Oktober 2022 - zu 
genehmigen.

Antrag

Die Gemeindeversammlung genehmigt - ge-
stützt auf den Antrag der Delegiertenver-
sammlung vom 27. Oktober 2022 - die neuen 
bzw. überarbeiteten Statuten des Zweckver-
bandes Kreisschule Thal (KSTh).

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Freddy Kreuchi Gemeindepräsident
Max Bühler Leiter Verwaltung und
    Gemeindeschreiber

Beilage auf der Webseite und für die Auflage bei 
der Einwohnergemeinde Balsthal:
• Aktuelle «Statuten des Zweckverbandes der Kreis-

schule Thal», Stand 1. Januar 2015
• «Synoptische Darstellung Statutenrevision der 

Kreisschule Thal (KSTh)», Stand 30. August 2022
• Entwurf der revidierten «Statuten für den Zweckver-

band Kreisschule Thal», Stand 25. Oktober 2022

Beilage im INFOBulletin der Einwohnergemeinde 
Balsthal:
• Die aktuellen «Statuten des Zweckverbandes der 

Kreisschule Thal», die «Synoptische Darstellung 
Statutenrevision der Kreisschule Thal (KSTh)» so-
wie der Entwurf der revidierten «Statuten für den 
Zweckverband Kreisschule Thal» werden im INFO-
Bulletin nicht publiziert, da sie sehr viele Seiten um-
fassen und dadurch den Umfang des INFOBulletins 
sprengen würden.
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Postulat vom 22. Oktober 2020  

«Linksabbiegeverbot von
der Sagmattstrasse in die 
Solothurnerstrasse»

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ausgangslage

Mit der E-Mail vom 22. Oktober 2020 hat Fabian Müller 
ein dringliches Postulat zu Handen der Gemeindever-
sammlung vom 27. Oktober 2020 eingereicht. Nach  
§ 44 des Gemeindegesetzes (GG) verlangt ein Pos- 
tulat vom Gemeinderat zu prüfen, ob ein Reglements- 
und Beschlussentwurf zu erarbeiten oder ob eine 
Massnahme zu treffen oder zu unterlassen sei. Fabian 
Müller verlangt in seinem Postulat dabei die Prüfung 
der Einführung eines Linkabbiegeverbots von der Sag-
mattstrasse in die Solothurnerstrasse.

An der Gemeindeversammlung vom 27. Oktober 2020 
hat Fabian Müller die Dringlichkeit des Postulats be- 
gründet. Er führte aus, dass die Dringlichkeit des Pos-
tulats dahingehend gegeben sei, dass zu den Spit-
zenzeiten am Abend immer noch verkehrstechnische 
Schwierigkeiten in der Klus bestünden, wodurch ein 
flüssiger Verkehrsfluss nicht gewährleistet werden kön-
ne. Hierbei sei jede mögliche Verbesserungsmassnah-
me zu Gunsten dieser Verkehrssituation prüfenswert 
und allenfalls umzusetzen. Die Gemeindeversamm-
lung lehnte die Dringlichkeitserklärung des eingereich-
ten Postulats von Fabian Müller ab.

An der Sitzung vom 30. April 2021 hatte sich der Ge-
meinderat mit dem Postulat von Fabian Müller aus-
einandergesetzt und sich für eine Erheblicherklärung 
ausgesprochen. Am 14. Juni 2021 folgte die Gemein-
deversammlung dem Antrag des Gemeinderats und 
erklärte das Postulat von Fabian Müller für erheblich. 
Dabei wurde beschlossen, dass die Untersuchung des 
Linksabbiegeverbots nach Abschluss der Baustelle in 
der Lindenallee erfolgen soll, da eine frühere Durchfüh-
rung aufgrund der Umfahrung via Sagmattstrasse zu 
einer Verfälschung der Resultate geführt hätte. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten im April 2022 startete die 
«Rudolf Keller und Partner Verkehrsingenieure AG» 
umgehend mit dem Verkehrsmonitoring, welches mit 
dem Bericht vom 21. Juni 2022 abgeschlossen wur-
de. Da der Zeitraum bis zur nächsten Gemeindever- 

sammlung für eine Behandlung durch den Gemein-
derat zu kurz war, wurde Fabian Müller durch den 
Gemeindepräsidenten dahingehend informiert, dass 
die Ergebnisse an der Gemeindeversammlung im De-
zember präsentiert werden. 

Erwägungen

Das Verkehrsmonitoring zur Überprüfung des Links-
abbiegeverbotes wurde vom 25. April 2022 bis am 25. 
Mai 2022 an den Werktagen zwischen 15:00 und 20:00 
Uhr durchgeführt. Betreffend die detaillierten Ergebnis-
se des Monitorings kann hierbei auf den Bericht in der 
Beilage verwiesen werden. Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass während den zwei Wochen 
des Monitorings trotz des angeordneten Linksabbiege-
verbots keine Verbesserung des Verkehrsflusses auf 
der Solothurnerstrasse in der Abendspitze in Richtung 
Balsthal erreicht werden konnte. Überdies wurde die 
Massnahme während des Versuchs von einem hohen 
Anteil der Verkehrsteilnehmenden missachtet, was 
den geringen Nutzen zusätzlich verstärkte.

Basierend auf dem durchgeführten Monitoring und den 
daraus resultierenden Ergebnissen soll auf die An- 
ordnung eines Linksabbiegeverbots verzichtet werden. 
Die Gemeindeversammlung soll am 12. Dezember 
2022 über die Ergebnisse des Monitorings und den 
Verzicht auf weitere Massnahmen informiert werden, 
womit das im Postulat formulierte Anliegen anschlies-
send als erledigt betrachtet werden kann.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 17. No-
vember 2022 folgendes beschlossen:
1. Aufgrund der Ergebnisse aus dem Verkehrsmonito-

ring wird kein Linksabbiegeverbot von der Sagmatt- 
strasse in die Solothurnerstrasse errichtet.

2. Die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 
2022 wird über das Ergebnis des Verkehrsmonito-
rings und den Entscheid des Gemeinderats infor-
miert.

Information der Gemeindeversammlung 
ohne Beschlussfassung, basierend auf Pos-
tulat von Fabian Müller und § 44 Absatz 1 
GG.
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NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Freddy Kreuchi  Gemeindepräsident
Max Bühler Leiter Verwaltung und 
 Gemeindeschreiber

Beilage auf der Webseite und für die Auflage bei 
der Einwohnergemeinde Balsthal:
• Dringliches Postulat Fabian Müller in Sachen Links-

abbiegeverbot vom 22. Oktober 2022

• Verkehrsmonitoring Rudolf Keller und Partner Ver-
kehrsingenieure AG vom 21. Juni 2022

Beilage im INFOBulletin der Einwohnergemeinde 
Balsthal:
• Dringliches Postulat Fabian Müller in Sachen Links-

abbiegeverbot vom 22. Oktober 2022
• Das Verkehrsmonitoring wird im INFOBulletin nicht 

publiziert, da es sehr viele Seiten umfasst und da-
durch den Umfang des INFOBulletins sprengen 
würde.
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App «Gemeinde News»

Wir empfehlen Ihnen, die App «Gemeinde News» aus dem App-Store zu 
verwenden und die Gemeinde Balsthal zu wählen. Die App ist kostenlos.

Über diesen Informationskanal informieren wir unsere Einwohnerinnen 
und Einwohner regelmässig über Neuigkeiten. Diese App ermöglicht es 
uns, Sie sehr zeitnah über Aktualitäten zu informieren.

Die App «Gemeinde News» ist für Menschen, die mit Gemeinden in 
Verbindung bleiben wollen. Mit ihrer eigenen, ehemaligen oder auch mit 
ihrer Wohn- oder Arbeitsgemeinde. Sie erhalten darüber alle wichtigen 
Informationen.


